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In Erwägung, daß Güter, die theilweist und nach

gewissen Rechten zn einem andern Partikulargrund-
stück gehören, und welche Rechte mit demselben oder

auch absonderlich gekauft und verkaust werden kön-

lien, oder bey denen die Zahl der Antheilrechte un-
veränderlich bestimm! und festgesetzt ist, schon durch
den §. 10. des Gesetzes über die Bürgerrechte vom

,;len Hornung 179?, von den eigentlichen Gemeindö-
gütekn abgesondert sind;

Hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Ueber die oben erwähnte Bittschrift der Gemeinde

Fällanden, zur Tagesordnung zu gehen, darauf be-

gründet, daß dergleichen Güter nicht in dem Gesetze

begriffen sind.

In geheimer Sitzung ertheilt der Präsident Nach-
richt,, über die Vollziehung des Beschlusses, der ihn
beauftragte, den Brief, untcrz.ßMoussvn, dem frän-
tischen Minister mitzutheilen.

S e n at, 2. Iul i.
Präsident: Usteri.

Vier Zuschriften aus den C.^ tonen Zürich, Bern
» und Lcman, gegen die Vertagung der Räthe, wer-

den vom grossen Ralhe mitgetheilt und verlest».

L a sièchere. Nicht über die Bittschriften selbst,

obgleich sie mir sehr wohl gefallen, habe ich das

Wort begehrt, sondern weil sie mich an ein Gerücht
erinnern das gestern durch die Stadt lief: man ver-

sichert, die Vollsiehungscommisnon habe den Regie-
rstngêstatchàlter Schniid von Basel an Bonaparte ge-

fandt, und ihm einen Consiitutionsplan mitgegeben :

ich bin der Meynung, der erste Consul sey es werth,
daß' wir ihm die Achtung erweisen, ihm auch eine

Abschrift unserer so eben vollendeten Constitution zu

übersenden. Ich wünschte, wir könnten ihm auch

2
ffnstre College» Crauer und Mittelholzer, die sich

um die große Arbeit so verdient gemacht haben, mit-
stndem

Cart. Constitutionspläne zu schmieden ist jedem

erlaubt: doch glaube ich nicht, daß der Vollziehungs-
aüSschuß sich es erlaubt habe, eine solche an Bona-
starte zu senden. Ich verlange Tagesordnung.

Man gehl zur Tagcsrrdnung.
W c g m a n n im Namen einer Commission räth

'zur Vcrwerffung des Beschlusses über die Polizeydes.
Flêischvcrkaufsi

" ü l h a r d verwirft Hauptsschlich um des Artikels

willen, der den Fleischern in ihren Häusern Fleisch
zu verkaufen erlaubt: daraus müßten die größte» Miß-
bräuche erfolgen. Die Polizey kann sich nicht bis
ins Inere der Wohnungen ausdehnen; aber eben darum
soll, wer Fleischverkauf als Gewerb treibt, solches

öffentlich thun. — Den Mmüzipalitätcn kann auch'
die Bestimmung der Strafen, die zum Theil ihnen
selbst zufallen, nicht überlassen werden.

Cart verwirft den Beschluß auch; doch will er
nicht wie Wegmann, die Festsitzung des Fleischprei-
ses Wen Fleischern selbst überlassen; sin ganz Europa
wird der Brodpreis von der Obrigkeit festgesetzt;

warum sollte csj mit dem Fleische anders gehaltcn seyn'?

Dieses konnte allenfalls angehen, wenn ^unbeschränkte
GewcrbSfreyheit dabey statt fände.

Auf R a h n s und M i t t e l h 0 lz e rs Begehren
wird die weitere Distußion vertaget.

Bnrkard erhält für z und von Bergen für
8 Wochen Urlaub.

In geschlossener Sitzung erhält der Senat Anzeige,
daß der Gehalt für den Monat May, dcn oberstem
Gewalten soll ausbezahlt werden.

Mannigfaltigkeiten.
Ueber das Gesetz für die Aufhebung der

Zehudm und Grundzinse in der helveti-
scheu Republik, von David Vogel, Ar-
ichètekt.

Die Aufhebung der Zehnden und Grundzinse m i t
Beeinträchtigung der E i g e nt hu m s rcchte,
war, wie bekannt, ein politischer Grundsatz und Ma-
xime der Jakobiner in Frankreich. Ja der helvetischen

Republik war das Ersitz über die Abschaffung der
Zehnden und Grundzinse ebenfalls das Werk einer den

Grundsätzen des Jakobinismus ergebenen Faklion, an
deren Spitze die Lemaner standen 1), die hierin vor-

1) Die Häupter der Jakokiner in Frankreich, Ro-
bespierre, Danton, Cambon, S. Just, Robert
Lindcl, Barrere:c. waren durchaus Männer von
ausgezeichnetem Genie, Talent und politischen
Kenntnissen, und unterschieden sich eben dadurch
sehr von ihren blinden Nachfolgern in der Schweiz..
Ein Thatbcweis davon ist gerade das Gesetz von
der Aufhebung der Zehnden und Feodallastcn. In
Frankreich nemlich bestand auf diesen um ein Mre



mmlich durch de» eigennützigen und unwissenden Theil
der Landleute ltntersiüzl wurden welche der Parthey-
geist und die Dorfarisiokratic, nnter den (Führungen

der Revolution, bcy den ersten Wahlen in den aristo-

kcatischen Cantoncn, so zahlreich in die Vviksrcprä-

senlatien geworfen hatten. Auch ist dieses Gesetz so-

wohl durch die auffallende ìlnklugheit als durch die

höchst aiitirrpublikanische llugerechtigkeit 2) seines In-
Halts, allerdings als ein Produkt des Faktious - und

revolutionären Unverstands ausgezeichnet und dadurch

eine Quelle manmgsaltigen Unglücks und Elends, und

der Eesahren geworden, wodurch das Daseyn der

Republik und der Verein der Schweiz bedroht ist.

Schon im Anfang der Verhandlungen über die

Grundzinse und Zehnden in der helvetischen Gesezgebung

waren die Debatten darüber ein Kampf für Parthey-

Meinungen und Interessen. Die meisten Mitglieder

geringer Theil der Staatseinkünfte, hingegen der

wichtigste Theil des Reichthums der Kir ch e

und des Adels, welche die Chefs ter Révolu-
tion zu Grunde richten wollten. In der Schweiz
aber bestanden auf den Grmidzinfen und Zehuden

nicht nur drr gröste Theil der Schul - und Unter-

richtsanstaltcn und aller wohlthätigen Stiftungen,
welche die helvetische» Jakobiner keineswegs

zu Grunde richten wollten. Der Unterschied

zwischen beyden war also, daß die Jakobiner in :

Frankreich durch die gewaltlhättge Aufhebung der

Zehnten ihre w 0 h I b er e ch u c t e politische
A dstcht erreichten; die helvetischen Jakobiner hin-
gegen e i n e n sc h r u n p 0 li t i sch e n Z w e ck, an
den stc freylich nicht vorher gedacht haben. I

s) Als die französische Nationalversammlung die Zehn-
den und Grundzinse aufhob, rief Sicycs, damals
ein Mitglied derselben, seinen College» zu: „Wie,
ihr wollt frey werden, und wißt ncch nicht einmal
gerecht zu seyn?" — Auch die ersten Stifter der

helvetischen Freyheit, freylich Männer von ganz an-
derm Geist als die dermaligen RevolutionShelden,
haben dicstn ersten Grundsatz der Freyheit anerkannt
und durch ihr Benehmen bestätigt; denn als sie die

Feinde der Freyheit, ihre tyrannischen Landvögte
aus dem Lande jagten, liessen sie diesen alle ihre
Güterund Einkünfte, die damals vorncmlich in

Fcsdalgcfallen bestanden, ohne auch nur eine billige
P a t r i 0 t e n e n t sch à d i g u n g abzuziehen, ge-

treu verabfolgen,
'

der Minorität stritten für die Beybebaltung derselben

nur mit Beschränkung einiger schreyender Mißbräuche.
Die Majorität hingegen kämpfte für die Abschaffung
der Zehnden und Grundzinse nach jakobinischen Grund-
iayen, d i. mit Beeinträchtigung der Eigenthums-
rechte zu Gunsten der Landcigcnlhümer, und nie wie
man vorgab, das Volk für die neue Constitutistt zu
gewinnen. Beyde Partheyen hatten, wie es bey der.
gleichen Partheykämpfen gewöhnlich ist, den wahren,
legislatorischen, d. i. den politisch - ökonomischcn'Ge-
sichtspunkt der Frage ans den Augen verloren.

Die Loskänsschkeit der Grundzinse und Zehnten,
war schon durch den §. >?. der Verfassung als Grund,
gesttz des Staats, festgcsezt; und die Gestzgeblzng
halte sich also keineswegs mit der Frage zu beschäm-

gen, ob dieselben lvskäuflich seyn sollen? ;) sondern
es lag ihr nun einzig die Pflicht ob, eine billige Norm
für den Loökaufpreis von diesen Abgaben festzusetzen,

weil, wenn die Bestimmung desselben wie bisher der
Convenienz des Eigcnlhümcrs dieser Gefalle überlasten,
blieb, der wohlthätige Zweck dieses Grundgesetzes of-
fenbar vereitelt worden wäre.

In Betreff der StaatSzehndcn ist zu bemerken, dass
der Staat zwcycrley Zehnden besaß. Die einen von
seinen Zehnden waren der ursprünglichen Stiftung
dieser Territorialabgabe gemäss, von jeher zum Unter--
halt der Geistlichkeit, der Kirchen, Schulen und Ar-
men gestiftet worden und daher auch in der Hand des-

Staats, Stistungsgnt und Eigenthum, worüber die

Gesezgebung, so lange diese Anstalten gcsczlich bcstan-

den, keineswegs wilikühriich zu verfügen berechtigt war..
Die andre Art von Staats,zehnden hingegen waren
die, weiche bisher einzig zu den Staats - Und Regie-
nmgsansgaben bestimmt und verwendet werden waren,-

z) Ein gl ich auffallendes legislatorisches Versthen hatt
die Gesetzgebung neuerlich in Betreff der Pnmizew
begangen. Sie ist keineswegs befugt, diese gegen!
den §. 1; der Constitution für fortdauernd zu er-
klären; aber ihre constitntionelle, politische und'
Klngheikspfljcht, war und ist iczt noch, beym Ent-
stehen des Streits über diesen Gegenstand, unge--
säumt einen billigen L os k a u fp r e i s'fü re

diese Tevrirorialbeschwerde zu dekre-
t i e rc n. Die Geistlichkeit soll diest Einkunft nach'
dem Z. 10 der Censntution nicht verlieren aberr
eben so wenig soll sie nach dem s. 1 z- fortdaureuh)
oder unablöslich und wtllkührlich Wehem.
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mid durchaus entweder von dem chmaligen Dominial-
oder Hcrrenzehnden, oder von dc» Zchnden cingezoge-

ner Kloster und andrer Stiftungen herrührten. Nur
diese Zehnten waren Staats - und Regicrungscinkünste,
worüber die Gesezgcbung jczt niitWeis hctt und
Rücksicht auf das allgemeine Beste zu

verfügen bevollmächtigt war.

Unwidersprcchlich waren die Zehnten bisher eine

höchst drückende und daher schädliche, und dabey noch

ungleiche Last auf dem Ackerbau, 4) und überdas

.noch, als Staalsabgabe betrachtet, allen Grundsätzen

entgegen, weil die Enthebung derselben wenigstens ein

Viertel von dem wegnahm, was der Zchüdpflichtige
bezahlte. Es war also ein wichtiges politisches ökono-

mischcs Interesse der helvetischen Republik, daß die

Zehnden aufgehoben wurden, weil daducch der Ackerbau,

der wichtigste von allen Erwerbszwcigen, von einer

drückenden und unbillige» Last besrcyt und zugleich

der Capitalwerth alles urbaren Landes, d. i. des ft-
lidesien Reichthums, um ein Sechsthcil erhöht werden

fonnte. Um nun diesen nüzlichen und allerdings wich-

tigcn Staatszwcck zu befördern und inner wem-

gen, Iahren zu erreichen, war das weiseste und

beste Mittel, die Erstattung des Zehendeigenthums

dadurch zu erleichtern, daß der Staat alle Zehnten
der Staatseinkünfte unentgeltlich nachließ, und

hiezu war die Gesezgcbung allerdings befugt, sobald

die Staatseinkünfte, die bisher auf den Zchnden be-

ruht hatten, auf eine andere billige Weise hinlänglich
gesichert werden konnten, und dieses konnte allerdings
und mit grossem Vortheil für diese Staatseinkünste

geschehen, sobald die Aussagen für die Bedürfnisse des

Staats, der Billigkeit und den ersten Grundsätzen des

bürgerlichen Vereins gemäß, auf allen Reichthum und

Erwerbsquellen der Bürger gleichmäßig vertheilt wur-
den. Auch hatten diese leztern, die bisher, keine Auf-
lagen bezahlt hatten, sich über den unentgeltlichen

Nachlaß der Staatszehnden keineswegs zu beschweren,

da ihnen deßwegen nicht mehr, sondern nur ein mit
dem Ackerbau gleicher Antheil an den Staatslasten
aufgelegt wurde.

Bey dieser Verfügung über die Staatszehente blieb

nun den Zehenlpflichtigen, welche alle ihre Ländereyen

4) Bey bcr Zchndenabgabe bezahlte ncmlich der arme
Acker einen weit beträchtlichern Theil seines reinen

Ertrags.als das fruchtbare Gut.

miter der gesetzlichen Verpflichtung für eine perma.
ncme Abgabe, und also vor allem aus, mit der Ver.
pssichlung für alles auf derselben hastende Eigenthum
gekauft haben, die Pflicht der vollständigen Entfchädi.
gung dieses Eigenthums, und zwar nicht nur des

Privat - und abgesonderte Stiftungsguts sondern auch
desjenigen Stiftungsguts-, welches bisher unter der

Verwaltung der Regierung gestanden hatte, indem nur
die Zchciidpflichtigcn und keineswegs die übrigen Bür-
gcr des Staats die gesetzlichen Schuldner dieses Ei-
genthums waren. Der Ersatz alles auf den Zehnden

hastenden Schuld und Eigenthums aber, mußte nach

Billigkeit, eben so wie die Vortheile der unentgeldli.
chen Erlassuiig des S-taatszchcnden auf alle Zehend-
Pflichtigen gleich vertheilt werden.

Dieß waren nun die ' Grundlinien, Zwecke und
Schranken, welche die Sraatsweisheit, die Vcrfas-
siiiig und die Pflicht für die Interessen des Vaterlan-
des .der helvetischen Gesetzgebung, in Betreff der Zc«

hendcn und Grundzinse, bey der Aushebung dieser Ab.
gaben vorgczcichnct hatten. Wie sehr die Mehrheit der.
selben diese Schranken und ihre Pflicht mißkcnnt und
verletzt habe, wird nun die kurze Darstellung ihreS

dicsfälligen Benehmens und die Analyse ihrer Dekrete
beweisen.

(Der Beschluß folgt.)

Grosser Rath, 8. Juli. Die Gemeinden
Hàchstetten, Bigler, Walkringen, Signau und Eggi-
will, im Canton Bern, unterstützt von vielen andern
Gemeinden dieses Cantons, kommen neuerdings wider
das Gesetz über Entrichtung der Prcmitzcn (Erstlinge)
und wider die Belreibungöark derselben, durch Mili-
tärexeeurion, ein. Der Rath geht zur Tagesordnung.

.Senat, 7. Iu! y. Keine Sitzung. 8. July-
Annahme des Beschlusses, der die Pflicht, Zuchtthiere
zu halten, für loskäuflich erklärt.

Grosser Rath, y. Juli. Man geht in ge-

schloßner Sitzung zur Tagesordnung über die Botschaft
der Vollziehung wegen der Zehnden und Bodenzinse,
die wir in unserm gestrigen S.uck mitgetheilt haben.

Senat, y. I u l i. Annahme des Beschlusses,
der den Vollz. Ausschuß bevollmächtigt, diejenigen
Auflagen für dieses Jahr in den Cantonen Bellen;
und Lauis beziehen zulassen, welche er am zwcckmäs-

sigsten sinden wird.
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